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Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Ersten Ausschusses (A/58/462)] 

58/58. Unterstützung von Staaten zur Eindämmung des unerlaubten 
Handels mit Kleinwaffen und zur Einsammlung dieser Waffen 

 Die Generalversammlung, 

 die Auffassung vertretend, dass die unerlaubte Verbreitung und Verschiebung von 
Kleinwaffen und der unerlaubte Handel damit ein Hindernis für die Entwicklung, eine 
Bedrohung der Bevölkerung sowie der nationalen und der regionalen Sicherheit und einen 
Faktor darstellen, der zur Destabilisierung von Staaten beiträgt, 

 zutiefst beunruhigt über das Ausmaß der unerlaubten Verbreitung und Verschiebung 
von Kleinwaffen und des unerlaubten Handels damit in den Staaten der Sahara-Sahel-
Subregion, 

 mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Schlussfolgerungen der Beratermissio-
nen der Vereinten Nationen, die vom Generalsekretär mit dem Auftrag in die betroffenen 
Länder der Subregion entsandt wurden, das geeignetste Vorgehen zur Beendigung der uner-
laubten Verschiebung von Kleinwaffen und zu ihrer Einsammlung zu prüfen, 

 erfreut darüber, dass die Sekretariats-Hauptabteilung Abrüstungsfragen zum 
Koordinierungszentrum für alle Aktivitäten der Organe der Vereinten Nationen im 
Zusammenhang mit Kleinwaffen bestimmt wurde, 

 den Generalsekretär beglückwünschend zu seinem Bericht über Konfliktursachen und 
die Förderung dauerhaften Friedens und einer nachhaltigen Entwicklung in Afrika1 sowie 
eingedenk der Erklärung über Kleinwaffen, die der Präsident des Sicherheitsrats am 
24. September 1999 abgegeben hat2, 

 erfreut über die Empfehlungen, die auf den in Banjul, Algier, Bamako, Yamoussoukro 
und Niamey abgehaltenen Tagungen der Staaten der Subregion abgegeben wurden, um eine 
enge regionale Kooperation zur Verstärkung der Sicherheit herzustellen, 

_______________ 
1 A/52/871-S/1998/318. 
2 S/PRST/1999/28; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 1999. 
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 sowie erfreut über den Beschluss der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen 
Staaten, die von den Staats- und Regierungschefs der Gemeinschaft am 31. Oktober 1998 in 
Abuja verabschiedete Erklärung eines Moratoriums für die Einfuhr, Ausfuhr und Herstel-
lung von Kleinwaffen und leichten Waffen in Westafrika3 zu erneuern, 

 unter Hinweis auf die Erklärung von Algier, die die Versammlung der Staats- und 
Regierungschefs der Organisation der afrikanischen Einheit auf ihrer vom 12. bis 14. Juli 
1999 in Algier abgehaltenen fünfunddreißigsten ordentlichen Tagung angenommen hat4, 

 betonend, dass es gilt, die Bemühungen um eine breiter angelegte Zusammenarbeit 
und eine bessere Koordinierung bei der Bekämpfung der unerlaubten Verbreitung von 
Kleinwaffen weiter voranzubringen, namentlich im Rahmen der Übereinstimmung, die auf 
der am 13. und 14. Juli 1998 in Oslo abgehaltenen Tagung über Kleinwaffen erzielt wurde5, 
und des Aktionsaufrufs von Brüssel, der von der am 12. und 13. Oktober 1998 in Brüssel 
abgehaltenen Internationalen Konferenz über nachhaltige Abrüstung zu Gunsten einer nach-
haltigen Entwicklung verabschiedet wurde6, 

 eingedenk der am 1. Dezember 2000 verabschiedeten Erklärung von Bamako über 
eine gemeinsame afrikanische Position in Bezug auf die unerlaubte Verbreitung und 
Verschiebung von Kleinwaffen und leichten Waffen und den unerlaubten Handel damit7, 

 unter Hinweis auf den Millenniums-Bericht des Generalsekretärs8, 

 erfreut über das Aktionsprogramm zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des 
unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten, das auf der 
Konferenz der Vereinten Nationen über den unerlaubten Handel mit Kleinwaffen und leich-
ten Waffen unter allen Aspekten verabschiedet wurde9, und seine zügige Durchführung for-
dernd, 

 in Anerkennung der wichtigen Rolle, die den Organisationen der Zivilgesellschaft bei 
der Aufdeckung und Verhütung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und der 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Bemühungen um die Eindämmung dieses Han-
dels zukommt, 

 1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Erklärung der Ministerkonferenz über 
Sicherheit, Stabilität, Entwicklung und Zusammenarbeit in Afrika, die am 8. und 9. Mai 
2000 in Abuja abgehalten wurde10, und ermutigt den Generalsekretär, seine im Zusammen-
hang mit der Durchführung der Resolution 49/75 G der Generalversammlung vom 15. De-
zember 1994 und den Empfehlungen der Beratermissionen der Vereinten Nationen un-
ternommenen Bemühungen zur Eindämmung der unerlaubten Verschiebung von Kleinwaf-
fen und zur Einsammlung dieser Waffen in den betroffenen Staaten, die darum ersuchen, 
mit Unterstützung des Regionalzentrums der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung 
in Afrika und in enger Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Union fortzusetzen; 

_______________ 
3 A/53/763-S/1998/1194, Anlage. 
4 A/54/424, Anlage II, Beschluss AHG/Decl. 1 (XXXV). 
5 Siehe CD/1556. 
6 A/53/681, Anlage. 
7 A/CONF.192/PC/23, Anhang. 
8A/54/2000. 
9 Siehe Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen über den unerlaubten Handel mit Kleinwaffen und 
leichten Waffen unter allen Aspekten, New York, 9.-20. Juli 2001 (A/CONF.192/15), Ziffer 24. 
10 A/55/286, Anlage II, Beschluss AHG/Decl. 4 (XXXVI). 
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 2. begrüßt den Beschluss der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staa-
ten, die Erklärung über ein Moratorium für die Einfuhr, Ausfuhr und Herstellung von Klein-
waffen und leichten Waffen in Westafrika3 um einen Zeitraum von drei Jahren bis Oktober 
2004 zu erneuern, und legt der internationalen Gemeinschaft nahe, die Anwendung des 
Moratoriums zu unterstützen; 

 3. befürwortet die Einrichtung nationaler Kommissionen zur Bekämpfung der 
unerlaubten Verbreitung von Kleinwaffen in den Ländern der Sahara-Sahel-Subregion und 
bittet die internationale Gemeinschaft, die reibungslose Funktionsweise der Kommissionen 
nach Möglichkeit zu unterstützen; 

 4. ermutigt die Organisationen und Verbände der Zivilgesellschaft, sich an den von 
den nationalen Kommissionen unternommenen Anstrengungen zur Bekämpfung des 
unerlaubten Handels mit Kleinwaffen sowie an der Anwendung des Moratoriums für die 
Einfuhr, Ausfuhr und Herstellung von Kleinwaffen und leichten Waffen in Westafrika und 
an der Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung 
des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten9 zu 
beteiligen; 

 5. befürwortet die Zusammenarbeit von staatlichen Organen, internationalen 
Organisationen und der Zivilgesellschaft bei der Bekämpfung des unerlaubten Handels mit 
Kleinwaffen und bei der Unterstützung von Einsätzen zur Einsammlung dieser Waffen in 
den Subregionen; 

 6. fordert die internationale Gemeinschaft auf, technische und finanzielle 
Unterstützung zu gewähren, um die Organisationen der Zivilgesellschaft besser in die Lage 
zu versetzen, Maßnahmen zur Bekämpfung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen zu er-
greifen; 

 7. nimmt Kenntnis von den Schlussfolgerungen der am 24. und 25. März 1999 in 
Bamako abgehaltenen Tagung der Außenminister der Wirtschaftsgemeinschaft der 
westafrikanischen Staaten betreffend die Modalitäten für die Durchführung des Programms 
für Koordinierung und Unterstützung zu Gunsten von Sicherheit und Entwicklung und be-
grüßt die Verabschiedung eines Aktionsplans auf dieser Tagung; 

 8. nimmt außerdem Kenntnis von den Schlussfolgerungen der vom 18. bis 
21. März 2002 in Pretoria abgehaltenen Afrikanischen Konferenz über die Durchführung 
des Aktionsprogramms der Vereinten Nationen über Kleinwaffen: Bedürfnisse und Partner-
schaften; 

 9. bittet den Generalsekretär und diejenigen Staaten und Organisationen, die dazu 
in der Lage sind, den Staaten bei der Eindämmung des unerlaubten Handels mit Kleinwaf-
fen und bei ihrer Einsammlung Hilfe zu gewähren; 

 10. ersucht den Generalsekretär, diese Angelegenheit weiter zu prüfen und ihr auf 
ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu 
erstatten; 

 11. beschließt, den Punkt "Unterstützung von Staaten zur Eindämmung des 
unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und zur Einsammlung dieser Waffen" in die vorläu-
fige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

71. Plenarsitzung 
8. Dezember 2003 


